
Kontrollfragen:

 (Echtfall)  A sieht, wie der B mit seinem Ferrari mit laufendem Motor vor dem
Verkaufsraum  der  Aral-Tankstelle  am  Westkreuz  in  Oldenburg  anhält,
aussteigt und in das Gebäude geht, um sich Süßigkeiten für die Weiterfahrt
zu kaufen. Kurzentschlossen sprintet er zum Ferrari, springt hinein und fährt
schnell  davon  in  Richtung  Wechloy.  Nach  einer  Probefahrt  auf  der
Stadtautobahn kommt er mit dem Fahrzeug zurück, stellt das Fahrzeug auf
den  Parkplatz  eines  auf  dem  Gelände  der  Tankstelle  befindlichen
amerikanischen  Delikatessenrestaurants  ab  und  flüchtet  rasch  zu  Fuß.
Strafbarkeit?

 (Echtfall) A ist zwar schon erwachsen, aber Hartdrogenkonsument und ein
ständiger Sorgenfall für seine Eltern, in deren Haus er auch noch mitwohnt.
Heute  erscheinen  die  Eltern  auf  der  Wache  und  bitten  um  Rat,  da  sie
verzweifelt  sind:  der  Sohn  hat  schon  wieder  Geld  (100  Euro)  aus  der
Haushaltskasse  der  Eltern  genommen  und  ist  vermutlich  nach  Bremen
gefahren,  um  Drogen  zu  kaufen.  Die  Eltern  wollen  nur  einen  Rat,  eine
Bestrafung wollen sie nicht. Strafbarkeit? Was machen Sie?

 A ist Mitglied in einer Gruppe von 4 Tätern, die in wechselseitiger Beteiligung
Wohnungseinbrüche  begehen.  Da  der  Gruppe  Ideen  für  neue  Tatorte
ausgehen  –  der  Corona-Krise  geschuldet  fallen  viele  potentielle  Tatorte
wegen Anwesenheit der Wohnungsinhaber aus – hat A nur noch eine Idee:
ein Einbruch in das Haus der Eltern des A, die auf einem Kreuzfahrtschiff in
Quarantäne sitzen. A und B werden nach erfolgtem Einbruch (Aufhebeln der
Terrassentür) in Tatortnähe nach einem Zeugenhinweis festgenommen, sie
haben ca. 500 Euro in einer Geldkassette erbeutet. Die Eltern sind entsetzt,
aber sie wollen natürlich nicht, das A bestraft wird. Strafbarkeit?

 (Echtfall):  A war Zuschauer bei einem Fußballspiel  des VfB Oldenburg im
Marschwegstation. Oldenburg hat mal wieder verloren. Frustriert geht der A
nach Hause. In der nahegelegenen Meinardusstraße kommt er am Kiosk des
B vorbei. Spontan schlägt er eine Fensterscheibe ein und nimmt 2 Flaschen
Bier aus der dahinter gelegenen Auslage an sich, um seinen Ärger zu Hause
endgültig  zu  ertränken  Seine  Flucht  scheitert  aber  schon  nach  wenigen
hundert  Metern,  da  die  Tat  von  einer  Funkstreifenbesatzung  beobachtet
wurde. A wird festgenommen.   Strafbarkeit?


